
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/2/2 6Ob519/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.02.1978

Norm

ABGB §754

AußStrG §122

Rechtssatz

Für das Verlassenschaftsverfahren kann nicht mit Gewissheit davon ausgegangen werden, daß ein Minderjähriger

wegen des vor dem Inkrafttreten des neuen Unehelichenrechtes von dem als Vater in Anspruch genommenen

Erblasser errichteten Testamentes nie Erbe werden könne. Die endgültige Klärung dieser Frage muß vielmehr dem

Erbrechtsstreit vorbehalten werden (vgl SZ 47/134).
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